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Zusammenfassung 
Angesichts der bestehenden Herausforderungen, insbesondere der Transformation zur Klimaneutralität, er-

scheinen die bestehenden Grenzwerte der Schuldenbremse als zu eng. Dies gilt umso mehr nach dem Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023, in dem die Haushaltsprinzipien der Jährlichkeit und 

Jährigkeit betont wurden. Auch im Sinne einer Stärkung des Potenzialwachstums mittels wettbewerbsfähiger 

Rahmenbedingungen kann eine Reform der Schuldenbremse ein lohnendes Projekt sein. Der öffentliche In-

vestitionsbedarf ist offenkundig. Vor diesem Hintergrund ist eine stärkere Ausrichtung der öffentlichen Haus-

halte auf Investitionen zielführend.  

 

Eine objektiv richtige Ausgestaltung der Schuldenbremse gibt es nicht. Vielmehr kommt es auf die normati-

ven Beweggründe für eine Fiskalregel an. Sinn und Zweck einer Schuldenregel sollte nicht in erster Linie eine 

kontinuierliche Rückführung der Schuldenstandquote, sondern das Sicherstellen tragfähiger öffentlicher Fi-

nanzen sein. Aktuell sprechen die Einführung von Sondervermögen (Bundeswehr) wie auch der Versuch der 

Politik, Kreditmittel aus Notlagen in späteren normalen Wirtschaftsjahren zu nutzen, dafür, dass die Politik 

mit der derzeit geltenden Fiskalregel überfordert ist, so dass eine Änderung im Sinne der volkswirtschaftli-

chen Dynamik zielführend sein kann. In dem Zuge bedürfen auch technische Aspekte wie die Konjunkturkom-

ponente oder der Umgang mit Notlagen einer Überarbeitung.  

 

Die Diskussion über eine Reform der Schuldenbremse sollte aber nicht bei der maximal erlaubten strukturel-

len Nettokreditaufnahme oder einer Neuberechnung der Konjunkturkomponente stehenbleiben. Vielmehr 

sollten weitergehende Reformalternativen diskutiert werden. Auch eine Berücksichtigung der Zinsbelastung 

wäre denkbar. In Zeiten niedriger Zinsen könnte zum Beispiel mehr Verschuldung erlaubt sein als bei hohen 

Zinsen. Ebenfalls könnte die erlaubte Nettokreditaufnahme auf die Schuldenstandquote konditioniert wer-

den. Zudem lohnt der Blick ins Ausland. Die Schweizer Schuldenbremse stellt beispielsweise die Ausgaben in 

den Mittelpunkt, nicht die Nettokreditaufnahme. Klar ist, dass derartige Reformen einer Zwei-Drittel-Mehr-

heit im Bundestag bedürfen und in Einklang mit den Fiskalregeln der Europäischen Union (EU) zu bringen 

sind. 

 

Für das Land Schleswig-Holstein wäre eine moderate Ausweitung der Verschuldungsgrenzen verkraftbar. 

Dies gilt auch für die in dem Fall steigenden Zinsausgaben. Zwar hat das Land noch eine überdurchschnittliche 

Schuldenstandquote im Vergleich der Bundesländer, konnte diese aber in den vergangenen zehn Jahren trotz 

der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine senken. Auch die Zins-Steuer-Quote liegt im  

historischen Vergleich weiterhin auf moderatem Niveau, auf dem sie voraussichtlich verharren wird, trotz 

eines leichten Anstiegs in den vergangenen Jahren.  

 

Inwieweit eine in der Landesverfassung verankerte Investitionsquote zur Erreichung des Ziels von mehr öf-

fentlichen Investitionen geeignet ist, ist fraglich. Zwar ist eine Fokussierung auf Investitionen zielführend, 

allerdings sollten Zielwerte je nach Rahmenbedingungen dynamisch, also in der Tagespolitik, festgelegt wer-

den. Ein einmal in der Verfassung verankerter Wert ist nur schwerlich zu ändern und kann situativ zu starr 

sein. Zudem vernachlässigt eine Quote die qualitative Dimension einer Investition. 
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1 Aktuelle Debatte um die Schuldenbremse 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schreibt seit jeher der Politik eine Schuldenbremse vor, 

die seit seiner Einführung im Jahr 1949 mehrere Änderungen durchlaufen hat. Ursprünglich forderte das 

Grundgesetz einen ausgeglichenen Haushaltsplan und begrenzte Kredite auf einen „außerordentlichen Be-

darf und in der Regel nur für Ausgaben zu werbenden Zwecken und nur auf Grund eines Bundesgesetzes“. 

Der Begriff „werbende Zwecke“ zielte bereits auf Investitionen ab. Später, im Jahr 1969, wurde diese Rege-

lung wie folgt geändert: „Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlag-

ten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung 

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Näheres regelt ein Bundesgesetz.“ Im Jahr 2009 wurde die bis 

heute geltende Regelung der Schuldenbremse mit Artikel 109 (3) eingeführt, die grundsätzlich einen ausge-

glichenen Haushalt ohne Kredite vorsieht, aber Ausnahmen für konjunkturelle Entwicklungen, Naturkatastro-

phen oder außergewöhnliche Notsituationen ermöglicht. Artikel 115 (2) legt fest, dass Einnahmen und Aus-

gaben ohne Kredite auszugleichen sind, mit einer begrenzten Kreditaufnahme für den Bund von 0,35 Prozent 

des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und einer symmetrischen Berücksichtigung konjunktureller Ab-

weichungen. Das Aussetzen der Kreditobergrenze infolge einer außergewöhnlichen Notsituation erfordert 

einen Beschluss des Bundestags und einen Tilgungsplan für die zusätzlich aufgenommenen Schulden. 

 

Die im Verlauf der globalen Wirtschaft- und Finanzkrise vor 15 Jahren in Deutschland eingeführte Schulden-

bremse verfolgt keinen Selbstweck, sondern kann als ein Instrument zur Sicherstellung tragfähiger öffentli-

cher Finanzen interpretiert werden. Dahinter steht die Idee, dass es finanzielle Restriktionen gibt („Budget-

restriktion“), die den Staat im Zugriff auf Ressourcen begrenzt, dem privaten Sektor Planungssicherheit gibt 

und somit langfristig für Stabilität sorgt. Im Sinne von Opportunitätskosten stellt sich bei jedem öffentlich 

eingesetzten Euro die Frage nach einer alternativen Verwendung. Es ist die Aufgabe der Politik, öffentliche 

Mittel möglichst effizient und effektiv einzusetzen. 

 

Die für die Bundesländer seit dem Jahr 2020 geltende Schuldenbremse (Artikel 109 GG) schreibt einen grund-

sätzlich ausgeglichenen Haushalt vor. Einnahmen aus Krediten sind nur zulässig, um die Auswirkungen eines 

konjunkturellen Abschwungs auszugleichen. Aufgenommene Kredite müssen dabei im Aufschwung wieder 

getilgt werden. Zudem ist im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen eine Kre-

ditaufnahme erlaubt, wobei hierbei gleichzeitig eine Tilgungsregelung vereinbart werden muss. Das Verbot 

einer strukturellen Nettokreditaufnahme für die Bundesländer stellt damit in wirtschaftlichen Normalzeiten 

ökonomisch eine strenge Budgetrestriktion dar, durch die der Verteilungskampf um die Steuereinnahmen 

verschärft wird.  

 

Dabei ist eine Finanzierung bestimmter Ausgaben über Kredite grundsätzlich in Erwägung zu ziehen. Schul-

den sind per se weder gut noch schlecht, vielmehr kommt es auf den Zusammenhang und die konkreten 

Vorhaben an (Hentze/Kauder, 2024). Nach der „Goldenen Regel“ der Finanzpolitik können den Kapitalstock 

erhöhende Nettoinvestitionen mit Krediten finanziert werden, wenn absehbar der zusätzlich zu erwartende 

Nutzen die Investitionskosten langfristig übersteigt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Politik je-

doch kaum an die „Goldene Regel“ gehalten, sodass die öffentliche Verschuldung kräftig gestiegen ist, ohne 

dass entsprechende Vermögenswerte geschaffen wurden. Dies war der Grund für die Einführung der derzeit 

geltenden Schuldenbremse (Hüther, 2019; Kirchgässner, 2014).  
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In der aktuellen Diskussion um die Schuldenbremse stehen sich nun zwei Lager gegenüber: Befürworter einer 

strikten Schuldenbremse trauen der Politik nicht zu, verantwortlich mit Geld umzugehen; sie monieren ein 

stetig ausuferndes Ausgabenproblem des Staates. Anhänger einer Lockerung der Schuldenbremse argumen-

tieren, dass der öffentliche Investitionsbedarf groß ist und ohne Kredite nicht finanziert werden könne. Dabei 

gibt es mehr Optionen als Abschaffen oder Beibehalten. Die Debatte um die Schuldenbremse sollte nicht 

schwarz-weiß geführt werden, vielmehr sollte den Grautönen mehr Bedeutung beigemessen werden. Sowohl 

die bestehende Regelung als auch jeder Alternativvorschlag sind bestenfalls Second-Best-Lösungen, da es die 

perfekte Schuldenregel schlichtweg nicht gibt. Die Ausgestaltung einer Schuldenregel hängt von normativen 

Überlegungen, das heißt von politischen Zielen, ab.  

2 Finanzpolitischer Hintergrund in Schleswig-Holstein 

Schuldenstand 

Im Bundesländervergleich weist Schleswig-Holstein relativ zur Wirtschaftskraft mit 27 Prozent den fünft-

höchsten Schuldenstand auf („Schuldenstandquote“; Abbildung 2-1). Unter den Flächenländern zeigt sich in 

Schleswig-Holstein gar der dritthöchste Wert hinter dem Saarland (32 Prozent) und Sachsen-Anhalt (28 Pro-

zent). Demgegenüber kommen Bayern und Sachsen am anderen Ende der Tabelle nur auf 2 Prozent und 

4 Prozent. Der gewichtete Durchschnitt der Bundesländer liegt bei 14 Prozent und somit nur bei etwa der 

Hälfte des Werts in Schleswig-Holstein. 

Abbildung 2-1: Schuldenstand der Länder (ohne Kommunen) zum 31.12.2023 in Prozent des regionalen 
BIP 

 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2024a; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2024; eigene Berechnung 
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Abbildung 2-2 zeigt die zeitliche Entwicklung der Schuldstandquote des Landes Schleswig-Holstein im Ver-

gleich zum gewichteten Durchschnitt der anderen Bundesländer. Die Schuldstandquote hat sich im Land – 

bei einem im gesamten Betrachtungszeitraum um im Schnitt rund 15 Prozentpunkte höheren Niveau – ähn-

lich wie im Durchschnitt der anderen Bundesländer entwickelt. Im Zeitverlauf ist dabei eine leichte Konver-

genz erkennbar, der Niveauunterschied ist jedoch mit 13 Prozentpunkten am aktuellen Rand weiterhin er-

heblich. 

Abbildung 2-2: Entwicklung des Schuldenstands der Länder (ohne Kommunen) in Prozent des regionalen 
BIP 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2024a; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2024; eigene Berechnung 
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Einnahmen- und Ausgabenseite 

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen steht Schleswig-Holstein gut da: Von 2012 bis 2023 stiegen die 

Steuereinnahmen (nach der Kassenstatistik ohne Kommunen) um 74 Prozent und damit stärker als im Durch-

schnitt der anderen Bundesländer (69 Prozent). Abgesehen von den Stadtstaaten wuchs der Wert nur im 

Saarland (90 Prozent), in Brandenburg (85 Prozent) und in Niedersachsen (79 Prozent) stärker (Abbildung  

2-3). Am Ende der Tabelle stehen Bayern und Baden-Württemberg (je 54 Prozent), welche im Zuge der 

Corona-Pandemie starke Rückgänge zu verzeichnen hatten.  

 

Ebenfalls auffällig ist die Position Schleswig-Holsteins bei der Entwicklung der Ausgaben. Mit einem Zuwachs 

von 102 Prozent im Zeitraum von 2012 bis 2023 (nach der Kassenstatistik ohne Kommunen) liegt Schleswig-

Holstein hier einsam an der Spitze, wie Abbildung 2-4 zeigt. Die folgenden Plätze nehmen die Stadtstaaten 

Hamburg (93 Prozent), Bremen (70 Prozent) und Berlin (69 Prozent) ein. Als erstes Flächenland folgt Bayern 

mit einem Zuwachs von 66 Prozent. Demgegenüber wuchsen die Ausgaben in Thüringen und Sachsen-Anhalt 

nur um 46 Prozent und 37 Prozent. Die Entwicklung in Schleswig-Holstein wurde im Jahr 2022 stark durch die 

Zuweisungen des Landes an Extrahaushalte getrieben. Diese betrugen im Jahr 2022 etwa 2,2 Milliarden Euro 

oder rund 11 Prozent der bereinigten Gesamtausgaben. Das hohe Ausgabenniveau wurde im Jahr 2023 noch-

mals übertroffen. 

Abbildung 2-3: Zuwachs der Steuereinnahmen der Länder von 2012 bis 2023 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2024b; eigene Berechnung 
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Abbildung 2-4: Zuwachs der Ausgaben der Länder von 2012 bis 2023 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2024b; eigene Berechnung 
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Abbildung 2-5: Zins-Steuer-Quote für Schleswig-Holstein 

Zinsausgaben als Anteil der Steuereinnahmen 

 

Quellen: Schleswig-Holsteinisches Finanzministerium, 2024; eigene Berechnung 
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Sachinvestitionsquote mit 3,9 Prozent im Jahr 2022 noch deutlich über dem Länderdurchschnitt (Abbildung 

2-6). Im Jahr 2023 fiel Schleswig-Holstein indes mit 3,5 Prozent hinter die Vergleichsgruppe zurück. Schleswig-

Holstein liegt nun leicht unter dem Durchschnitt der anderen Bundesländer, wenn auch weniger stark als 

noch im Zeitraum bis 2018. Im langjährigen Vergleich konnte Schleswig-Holstein bei den Sachinvestitionen 

insgesamt Boden gutmachen. 

 

 

Die Sachinvestitionen sind ein bedeutender Teil der Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand. Den zumeist 

größeren Teil der gesamten Investitionen machen jedoch darüberhinausgehende Positionen aus: der Erwerb 

von Beteiligungen und dergleichen, Darlehen an andere Bereiche, Zuschüsse für Investitionen an andere Be-

reiche sowie die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen. So gewendet ergeben sich deutlich höhere Inves-

titionsquoten. Aufgrund des Charakters dieser sonstigen Positionen ergibt sich gleichwohl eine hohe Volati-

lität in den Daten, wie Abbildung 2-7 zeigt. Mit einem Wert von 8,3 Prozent liegt Schleswig-Holstein am ak-

tuellen Rand gleichauf mit dem gewichteten Durchschnitt der anderen Bundesländer. Vor einigen Jahren 

ergaben sich indes deutliche Ausreißer nach oben.  

 

Abbildung 2-6: Sachinvestitionen der Bundesländer in Prozent der Gesamtausgaben  

Anteil der Sachinvestitionen an den Kern- und Extrahaushalten 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2024b; eigene Berechnung 
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Abbildung 2-7: Investitionen der Bundesländer in Prozent der Gesamtausgaben 

Anteil der Investitionsausgaben insgesamt an den Kern- und Extrahaushalten 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2024b; eigene Berechnung 

 

Einen noch weiter gefassten Investitionsbegriff verwendet das Land Schleswig-Holstein in seiner Finanzpla-

nung. Auch die beiden vorliegenden Anträge der Fraktionen der FDP und des SSW beziehen sich auf diese 

„Investitionsquote“. Dabei werden sämtliche Ausgaben der Kapitalrechnung als Investitionen gewertet, und 

zudem eine Beschränkung auf den Kernhaushalt vorgenommen. In dieser Definition bleiben die Investitionen 

in Schleswig-Holstein seit dem Jahr 2020 hinter dem Durchschnitt der anderen Bundesländer zurück (vgl. 

Abbildung 2-8). Mit zuletzt 8,6 Prozent bleibt Schleswig-Holstein auch hinter dem Wert aus der jüngsten Fi-

nanzplanung zurück, bedingt einerseits durch Ist-Werte, die hinter den Planungen zurückblieben, als auch 

bedingt durch höhere Gesamtausgaben, die den Nenner entsprechend erhöhen und die Quote verkleinern. 
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Abbildung 2-8: Investitionen der Bundesländer in Prozent der Gesamtausgaben  

(„Investitionsquote“; Anteil der Ausgaben der Kapitalrechnung an den Kernhaushalten) 

 

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2024b; eigene Berechnung 

 

Zu beachten ist ebenfalls, dass die Landesebene bei öffentlichen Investitionen grundsätzlich eine weniger 

bedeutsame Rolle spielt als die Kommunen. Das Land Schleswig-Holstein hat laut Kassenstatistik des Statis-

tischen Bundesamts im Jahr 2023 (inklusive Extrahaushalten) Sachinvestitionen in Höhe von 696 Millionen 

Euro getätigt, darunter Baumaßnahmen in Höhe von 499 Millionen Euro. Die schleswig-holsteinischen Kom-

munen haben weit mehr als das Doppelte bei Sachinvestitionen und fast das Dreifache bei Baumaßnahmen 

(Teilmenge der Sachinvestitionen) verausgabt.  

3 Ökonomische Einordnung der Anträge 

3.1 Erweiterung der strukturellen Nettokreditaufnahme 

Die Anträge der Fraktion des SSW und der Fraktion der SPD sehen eine Ausweitung der strukturellen Netto-

kreditaufnahme vor, die bisher für die Bundesländer bei null liegt, während der Grenzwert für den Bund 

0,35 Prozent des BIP beträgt. Diese Regelung führt – gegebenenfalls unterbrochen von Notlagen mit einer 

höheren Nettokreditaufnahme – dazu, dass die Schuldenstandquote von Bund und Ländern kontinuierlich 

sinkt. Beispielsweise sank die gesamtstaatliche Schuldenstandquote im vergangenen Jahrzehnt von mehr als 

80 Prozent des BIP auf unter 60 Prozent, bis die Corona-Pandemie wiederum für einen Anstieg auf rund 

70 Prozent sorgte. Seit dem Jahr 2022 ist die Quote wieder auf aktuell 66 Prozent gesunken. Auch die Schul-

denstandquote der Bundesländer und damit auch des Landes Schleswig-Holstein ist gegenüber dem Jahr 

2016 – unterbrochen von der Corona-Pandemie – kontinuierlich gesunken (vgl. Abbildung 2-2). 
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Eine sinkende Schuldenstandquote stellt keinen Selbstzweck dar. Vielmehr sollte der Fokus auf langfristig 

tragfähigen Staatsfinanzen liegen, ohne ökonomische Erforderlichkeiten, das heißt wachstumsorientierte öf-

fentliche Investitionen und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, zu vernachlässigen. Eine leichte Erhö-

hung der Nettokreditaufnahme könnte immer noch eine sinkende Schuldenstandquote sicherstellen und 

gleichzeitig Spielräume für eine Ausweiterung der öffentlichen Investitionen eröffnen. Eine höhere Nettokre-

ditaufnahme in Notsituationen würde den sinkenden Pfad zwar kurzfristig unterbrechen, den Trend aber 

voraussichtlich nicht umkehren, wie die Corona-Pandemie gezeigt hat. In jedem Fall könnte die maximal 

mögliche strukturelle Nettokreditaufnahme für Bund und Länder moderat angehoben werden.  

 

Eine Orientierung am europäischen Fiskalpakt liegt dabei nahe. Eine zusätzliche Nettokreditaufnahme von 

0,15 Prozent des BIP würde mit dem Fiskalpakt übereinstimmen und die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen 

nicht gefährden. Gesamtstaatlich würde dies zusätzliche Nettokredite von aktuell 6 Milliarden Euro bedeu-

ten. Sofern dieser Spielraum den Ländern zugestanden werden würde, so wie vor Einführung der Schulden-

bremse ursprünglich einmal geplant, könnte sich das Land Schleswig-Holstein strukturell um rund 180 Milli-

onen Euro im Jahr verschulden. In diese Richtung argumentiert auch der Sachverständigenrat für Wirtschaft 

(2024) und schlägt vor, die maximal mögliche Nettokreditaufnahme auf gesamtstaatlich 0,5 Prozent des BIP 

– bei einer Schuldenstandquote von weniger als 60 Prozent auf 1 Prozent – zu erhöhen. 

 

Der Antrag der SPD sieht eine weitergehende Verschuldungsmöglichkeit vor. Statt eines Werts von 0,35 Pro-

zent des BIP soll der Wert bei 1 Prozent des BIP liegen. Es bleibt offen, ob der Wert kumuliert für Bund und 

Länder oder jeweils für Bund und Länder gelten soll. Bei einer maximal möglichen Nettokreditaufnahme von 

jeweils 0,5 Prozent des BIP für Bund und Länder könnte das Land Schleswig-Holstein Nettokredite in Höhe 

von rund 600 Millionen Euro pro Jahr aufnehmen. Aus ökonomischer Sicht wäre ein Grenzwert von 0,5 Pro-

zent des BIP für das Land Schleswig-Holstein verkraftbar, die Schuldenstandquote des Landes würde weiter 

zurückgehen. Allerdings stellt sich rechtlich die Frage, inwieweit dies mit den EU-Fiskalregeln kompatibel ist. 

Jegliche Anpassung der strukturellen Nettokreditaufnahme bedarf überdies einer Zwei-Drittel-Mehrheit im 

Bundestag. 

 

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Zinsbelastung für den öffentlichen Haushalt. Die Zins-

wende hinterlässt in Form von steigenden Zinsausgaben sichtbare Spuren in den öffentlichen Kassen. Nach-

dem der Realzins über viele Jahre negativ war, ist er mittlerweile größer als null, wenn auch nur geringfügig. 

Zusätzliche Kredite führen daher zu deutlich mehr Zinsausgaben als noch vor wenigen Jahren. Allerdings zeigt 

die Entwicklung der Zins-Steuer-Quote (vgl. Abbildung 2-5), dass die Haushaltsbelastung durch Zinsausgaben 

im langfristigen Vergleich immer noch moderat ist. Allerdings wäre es umso wichtiger, bei einer Kreditfinan-

zierung wachstumsfördernde Investitionsprojekte zu identifizieren. 

3.2 Konjunkturbereinigung und Notlagen  

Neben einer Anpassung der strukturellen Verschuldungsmöglichkeit zielen die zugrundeliegenden Anträge 

auf die Regelungen zur Konjunkturbereinigung und zum Umgang mit Notlagen ab. Die Fraktion der SPD ver-

weist auf das fehleranfällige Verfahren der Konjunkturkomponente, mahnt eine Übergangsregelung nach 

Notlagen an und stellt die Tilgungsverpflichtung der Kredite infrage. Der Antrag der Fraktion der FDP zielt auf 

flexiblere Verschuldungsmöglichkeiten im Rahmen der Konjunkturkomponente ab. 
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Die Berechnung der Konjunkturkomponente obliegt dem Land Schleswig-Holstein. Ex-ante erfolgt die Be-

rechnung aus dem Produkt der nominalen gesamtstaatlichen Produktionslücke, der Budgetsemielastizität 

(0,13) der Ländergesamtheit und dem Anteil des Landes Schleswig-Holstein an den Steuereinnahmen der 

Länder. Ex post setzt sie sich aus der Ex-ante-Komponente und der Steuerabweichungskomponente (Diffe-

renz zwischen tatsächlichen Steuereinnahmen am Ende des Haushaltsjahres und denjenigen bei Haushalts-

aufstellung) zusammen. Als Kontrollmechanismus wird die Konjunkturkomponente auf dem Konjunkturaus-

gleichskonto erfasst. Die Tilgung muss innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgen (Beznoska et al., 

2021a). Ein wesentlicher Aspekt der Konjunkturkomponente ist ihre symmetrische Wirkung. Eine Anpassung 

der Regelung kann damit langfristig nicht den Verschuldungsspielraum erweitern, sondern nur verschieben. 

Wenn eine Berechnung verwendet wird, nach der im Abschwung eine höhere Nettokreditaufnahme möglich 

ist, muss im Aufschwung ein entsprechend höherer Überschuss erzielt werden. Nachzuvollziehen ist dies an-

hand des Konjunkturausgleichskontos.  

 

Bei einer Reform der Konjunkturbereinigung geht es um eine andere Definition der gesamtwirtschaftlichen 

Normallage sowie weiterer Parameter, um präzisere und verlässlichere Werte zu erhalten. Grundsätzlich sind 

solche Vorschläge wie vom Sachverständigenrat (SVR, 2024) diskussionswürdig, treffen aber mit Blick auf die 

anstehende Transformation und bestehenden Wettbewerbsnachteile wie eine hohe Steuerbelastung nicht 

den Kern der Sache, da es weniger um konjunkturpolitische als um strukturelle und wachstumspolitische 

Herausforderungen geht (Hüther, 2023).  

 

Das Aussetzen der Regelverschuldungsgrenze in Notsituationen ist ein wichtiger Bestandteil der Schulden-

bremse. Dies haben nicht zuletzt die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine gezeigt. Gleichwohl kann 

die Frage gestellt werden, ob das Fehlen jeder Grenze selbst in Notsituationen zielführend ist. Denn grund-

sätzlich führt diese Regelung zu Ausweichreaktionen der Politik, wie der Nachtragshaushalt des Bundes für 

das Jahr 2021 gezeigt hat. Der Bund hat mehr Kredite aufgenommen, als für das Notjahr 2021 benötigt wur-

den, um die Mittel später einzusetzen, wenn der reguläre Grenzwert wieder gilt. Allerdings hat das Bundes-

verfassungsgericht mit dem Verweis auf die Bedeutung von Jährlichkeit und Jährigkeit diesem Vorgehen enge 

Grenzen gesetzt, sodass derartige Ausweichreaktionen in der Zukunft kaum mehr zu erwarten sind.  

 

Zudem führt eine starke Nutzung der Nettokreditaufnahme in Notjahren dazu, dass sich künftige Haushalts-

spielräume verengen. Dies liegt an der Tilgungsverpflichtung der Notkredite. Konkret bedeutet die Tilgungs-

verpflichtung der pandemiebedingten Kredite, dass künftig im Landeshaushalt Überschüsse erzielt werden 

müssen, um die Tilgung leisten zu können. Es ist vor diesem Hintergrund infrage zu stellen, warum die notla-

genbedingten Kredite explizit getilgt werden müssen und nicht – wie die übrigen Kredite auch – über Wachs-

tum finanziert werden können. Dies gilt umso mehr, da auch ohne Tilgung die Schuldenstandquote fallen 

würde. Auf eine explizite Tilgung könnte daher verzichtet werden, um künftige Haushaltsspielräume ange-

sichts des geringen Potenzialwachstums nicht weiter zu mindern. Die zusätzliche Verschuldung würde sich 

durch die anzunehmende Steigerung der nominalen Wirtschaftskraft relativieren.  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rückkehr aus einer Notsituation zur Normalität. Ohne einen ausreichend 

großzügigen Anpassungspfad kann es die Politik überfordern, den Haushalt nach einer Notsituation wieder 

im Rahmen der allgemeinen Grenze für die Nettokreditaufnahme aufzustellen. Dies hat das Jahr 2023 ge-

zeigt, als es der Politik schwerfiel, nach der Notlage im Jahr 2022 wieder die reguläre Verschuldungsgrenze 

einzuhalten. Das Land Schleswig-Holstein hat daher auch für die Jahre 2023 und 2024 eine Notlage ausgeru-

fen, während beispielsweise der Bund darauf verzichtet hat und entsprechend kontrovers diskutierte 
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Haushaltskürzungen vorgenommen hat. Damit die Politik im Zweifelsfall nicht zwischen harter oder keiner 

Budgetrestriktion entscheiden muss, wäre aus ökonomischer Sicht nach einer Notlage eine schrittweise An-

näherung an den regulären Grenzwert denkbar. Dadurch könnte eine zu abrupte und damit möglicherweise 

wachstumsschädliche Rückführung der Ausgaben verhindert werden. Eine Übergangsphase gibt es bislang 

nicht.  

3.3 Investitionsquote 

Das Investitionsdefizit in verschiedenen Bereichen wie im Klimaschutz, der Digitalisierung, der Verkehrs- 

infrastruktur oder im Bildungssystem ist offenkundig. Eine Ausweitung der Investitionstätigkeit des Staates 

ist nicht zuletzt zur Verbesserung des Potenzialwachstums wichtig. Allerdings lässt sich aus dem bestehenden 

Investitionsbedarf zunächst keine Rechtfertigung zur Abschaffung der Schuldenbremse ableiten. Die politi-

sche Herausforderung, auf der Ausgabenseite zu priorisieren, sollte vielmehr auch bei einer Anpassung der 

Schuldenbremse bestehen bleiben. Dies gilt umso mehr, als die Ausgaben des Landes Schleswig-Holstein im 

Zeitraum von 2012 bis 2023 stärker als in allen anderen Bundesländern gestiegen sind (vgl. Abbildung 2-4). 

 

Eine Investitionsquote, wie sie in den Anträgen der Fraktion des SSW und der Fraktion der FDP vorgeschlagen 

wird, würde im Grundsatz eine Priorisierung auf Investitionen sicherstellen. Der Grad der Priorisierung und 

damit auch gegebenenfalls der Konsolidierungsbedarf bei den konsumtiven Ausgaben hängt von dem ge-

wählten Grenzwert ab. Während die Fraktion des SSW einen Wert von 10 Prozent nennt, bringt die Fraktion 

der FDP eine Quote von 12 Prozent jeweils gemessen an den Gesamtausgaben des Landes ins Spiel. Ange-

sichts einer Investitionsquote in den vergangenen Jahren von weniger als 9 Prozent (vgl. Abbildung 2-8) sind 

beide Werte ambitioniert. Dies ist als politische Zielvorgabe auch zu begrüßen. Allerdings sollten Zielwerte 

bei veränderten Rahmenbedingungen dynamisch, das heißt in der Tagespolitik, festgelegt werden. Das Bei-

spiel Schuldenbremse zeigt, dass ein zu einem bestimmten Zeitpunkt als sachgerecht erachteter Grenzwert 

Jahre später nicht mehr unbedingt als zielführend erachtet werden muss. 

 

Auch wenn der Gedanke, Investitionen zu stärken, im Sinne des Potenzialwachstums zu begrüßen ist, stellen 

sich bei einer Quote zudem verschiedene Fragen: Selbst, wenn die Quote stets erfüllt sein sollte, sagt diese 

nichts über die Qualität einer Investition aus. Die Abgrenzung des Investitionsbegriffs verkennt zudem, dass 

auch konsumtive Ausgaben wachstumsorientiert sein können. Sowohl der Bau oder die Renovierung einer 

Schule (investiv) als auch die Einstellung eines Lehrers oder der Kauf von Lehrmaterial (konsumtiv) sind für 

ein funktionierendes Bildungssystem entscheidend. Die konventionelle Abgrenzung zwischen konsumtiven 

und investiven Staatsausgaben ist aus ökonomischer Sicht daher unbefriedigend. Aus theoretischer Sicht 

wird empfohlen, stärker zwischen wachstumsorientierten und nicht-wachstumsorientierten Staatsausgaben 

zu unterscheiden (Bardt et al., 2017; Beznoska et al., 2021b). In vielen Bereichen und Regionen behindert ein 

Mangel an Planungskapazitäten bei der Verwaltung und auch ein Mangel an Kapazitäten bei den Unterneh-

men eine nachhaltige Korrektur des Investitionsdefizits. Die öffentliche Hand hat zum Teil ihr Personal in den 

Planungsabteilungen gekürzt. Dies würde eine Investitionsquote nicht berücksichtigen. Hinzu kommt, dass 

die Investitionsquote sehr unterschiedliche Komponenten beinhaltet. Beim Zähler werden sowohl Sachin-

vestitionen als auch Darlehen an Dritte berücksichtigt. Es handelt sich also um sehr unterschiedliche Arten 

von Investitionen. Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Quote sehr volatil sein kann. Grundsätzlich 

ist es daher fraglich, ob konkrete Zielvorgaben in die Verfassung geschrieben werden sollten. 
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